
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit zwei Urteilen vom 5.3.2009 seine Rechtspre-
chung zur doppelten Haushaltsführung nach Wegverlegung des Familienwohnsitzes 
vom Beschäftigungsort geändert. Zu den Werbungskosten gehören auch notwendige 
Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer wegen einer aus berufl ichem Anlass 

begründeten doppelten Haushaltsführung entstehen. Bisher verneinte die Rechtsprechung die 
berufl iche Veranlassung einer doppelten Haushaltsführung, wenn der Steuerpfl ichtige die Famili-
enwohnung aus privaten Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt hatte und dann von einer 
Zweitwohnung am Beschäftigungsort seiner bisherigen Beschäftigung weiter nachging.

Nach neuer Rechtsprechung des BFH schließt nun eine solche Wegverlegung des Haupthaus-
stands aus privaten Gründen eine berufl ich veranlasste doppelte Haushaltsführung nicht aus. Eine 
berufl ich begründete doppelte Haushaltsführung setzt voraus, dass aus berufl icher Veranlassung 
am Beschäftigungsort ein zweiter (doppelter) Haushalt zum Hausstand des Steuerpfl ichtigen hin-
zutritt. Berufl ich veranlasst ist der Haushalt dann, wenn ihn der Steuerpfl ichtige nutzt, um seinen 
Arbeitsplatz von dort aus erreichen zu können. Wird ein solcher berufl ich veranlasster Zweithaus-
halt am Beschäftigungsort eingerichtet, so wird damit auch die doppelte Haushaltsführung selbst 
aus berufl ichem Anlass begründet. Dies gilt selbst dann, wenn der Haupthausstand aus privaten 
Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt und dann die bereits vorhandene oder eine neu 
eingerichtete Wohnung am Beschäftigungsort aus berufl ichen Gründen als Zweithaushalt ge-
nutzt wird. Denn der (beibehaltene) Haushalt am Beschäftigungsort wird nun aus berufl ichen 
Motiven unterhalten. 

In dem vom BFH entschiedenen Streitfall waren der Ehemann in M und seine mit ihm zusammen 
veranlagte Ehefrau in A jeweils nichtselbstständig tätig. In A war zunächst auch der Familien-
wohnsitz der Eheleute, der nach der Geburt des ersten Kindes unter Aufgabe der Wohnung in A 
im November 2000 zunächst nach M und im August 2001 wieder zurück nach A verlegt wurde. 
Der Ehemann wohnte nach dem Rückumzug in M zunächst im Hotel und mietete ab September 
2002 in M eine Zweitwohnung an. Er machte Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung am 
Beschäftigungsort in M geltend. Auch in dem weiteren Verfahren hatte der ledige Kläger seinen 
Hauptwohnsitz vom Arbeitsort wegverlegt, die bisherige Wohnung am Beschäftigungsort beibe-
halten und die Aufwendungen dafür als Kosten einer doppelten Haushaltsführung angesetzt. In 
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beiden Fällen lehnten dies die Finanzämter und auch die Vorinstanzen auf Grundlage der früheren 
Rechtsprechung des BFH ab.

Der BFH hob die Vorentscheidungen auf und entschied, dass die Berücksichtigung der Aufwen-
dungen für die doppelte Haushaltsführung nicht schon deshalb ausscheide, weil der Hausstand 
jeweils vom Beschäftigungsort wegverlegt worden sei; unerheblich sei auch, ob noch ein enger 
Zusammenhang zwischen der Wegverlegung des Hausstandes vom Beschäftigungsort und der 
(Neu-)Begründung des zweiten Haushalts am Beschäftigungsort bestehe oder ob doch schon eine 
hinreichend lange Frist zwischen der Wegverlegung der Familienwohnung vom Beschäftigungsort 
und der Neubegründung des zweiten Haushalts am Beschäftigungsort verstrichen sei.

Ein Kind wird beim Anspruch auf Kindergeld nur berücksichtigt, wenn es Einkünfte 
und Bezüge, die zur Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung bestimmt 
oder geeignet sind, von nicht mehr als 7.680 Euro im Kalenderjahr hat. Wird dieser 
Betrag auch nur um einen Euro überschritten, entfällt das gesamte Kindergeld.

In einem vom Bundesverfassungsgericht zu entscheidenden Fall aus der Praxis lagen die Einkünfte 
des Kindes um einen geringen Betrag über dem Jahresgrenzbetrag. Daraufhin lehnte die Familien-
kasse die weitere Auszahlung des Kindergeldes ab. Die vom Steuerpfl ichtigen dagegen erhobene 
Klage wiesen sowohl das Finanzgericht wie auch der Bundesfi nanzhof ab.

Mit der Verfassungsbeschwerde macht der Steuerpfl ichtige u. a. geltend, dass der Gesetzgeber 
durch den starren Grenzwert ohne Härtefallregelung sein Ermessen überschreitet. Der Kindergeld-
anspruch entfällt aufgrund der sog. „Fallbeilregelung“ des Einkommensteuergesetzes, obwohl das 
Kind mit seinem Einkommen nur geringfügig über der Einkommensgrenze liegt. Außerdem müsse 
berücksichtigt werden, dass auch weitere staatliche Vergünstigungen, so z. B. bei der Eigenheim-
zulage, von der Kindergeldgewährung abhängig sind, die dann auch nicht mehr gewährt würden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde als unsubstanziiert nicht zur Ent-
scheidung angenommen. Damit hat das BVerfG aber noch keine Entscheidung zur Verfassungs-
mäßigkeit der Regelung im Einkommensteuergesetz getroffen. 

Anmerkung: Zu diesem Thema ist noch ein Verfahren beim Bundesfi nanzhof unter dem Akten-
zeichen III R 73 anhängig. Einsprüche auf abgelehnte Kindergeldbescheide können jetzt auf das 
Verfahren gestützt bzw. erweitert werden.

Mit seinem Beschluss vom 9.12.2008 hat der Bundesfi nanzhof (BFH) eine Entschei-
dung getroffen, die für viele Wohnungseigentümer enttäuschend sein dürfte. 

Die Beiträge zur Instandhaltungsrücklage an die zivilrechtlich rechtsfähige Woh-
nungseigentümergemeinschaft können demnach erst dann als Werbungskosten ab-

gezogen werden, wenn der Verwalter sie für die Wohnungseigentümergemeinschaft tatsächlich 
für die Instandhaltung oder für andere Maßnahmen verausgabt, die durch die Erzielung von Ein-
nahmen aus Vermietung und Verpachtung veranlasst sind. Denn nur zu diesem Zeitpunkt steht 
fest, ob sie als Herstellungsaufwand oder als Erhaltungsaufwand abzugsfähig sind bzw. gar nicht 
mit der Einkünfteerzielung im Zusammenhang stehen, so die Begründung des BFH. 

Anmerkung: Bei der Veräußerung der Immobilie wirken sich die noch nicht verausgabten Beiträ-
ge, die erheblich sein können, kaufpreiserhöhend aus. 

GmbH und GmbH & Co. KG sind verpfl ichtet, ihre Jahresabschlüsse und ggf. wei-
tere Jahresabschlussunterlagen spätestens zwölf Monate nach dem Stichtag des 
Jahresabschlusses im elektronischen Unternehmensregister zu veröffentlichen. Bei 
Nichterfüllung der Veröffentlichungspfl icht erhalten die Unternehmen ein Mahn-

schreiben vom Bundesamt für Justiz. Dabei wird ihnen eine Nachfrist von 6 Wochen gesetzt und 
ein Ordnungsgeld von regelmäßig 2.500 € angedroht, falls die angeforderten Unterlagen nicht 
innerhalb der Nachfrist nachgereicht werden. 

Erfüllen die Unternehmen innerhalb der Frist ihre Veröffentlichungspfl icht, müssen sie nur die 
Verfahrenskosten in Höhe von 50 € zuzüglich Zustellungskosten begleichen. Bei Nichterfüllen 
wird das Ordnungsgeld festgesetzt. Gleichzeitig wiederholt das Bundesamt für Justiz seine Auf-
forderung und droht die Verhängung eines erneuten Ordnungsgeldes in doppelter Höhe an, bis zu 
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höchstens 25.000 €. Das Verfahren setzt sich ohne zeitliche Beschränkung fort, bis das Unterneh-
men der Offenlegungspfl icht nachkommt. 

Die Verantwortlichen in den offenlegungspfl ichtigen Unternehmen müssen darauf achten, dass 
die Unterlagen fristgemäß und im erforderlichen Umfang publiziert werden. Auch wenn sie einen 
Steuerberater oder einen externen Dienstleister mit der Offenlegung beauftragen, bleiben sie 
selbst unverändert in der Pfl icht. 

Nach einem Beschluss des Bonner Landgerichts vom 29.10.2008 können die Ordnungsgelder auch 
dann verhängt werden, wenn der Geschäftsführer selbst nicht schuldhaft handelt, sondern die 
durch seinen Steuerberater veranlasste Datenübermittlung fehlschlägt. 

Ein Arbeitnehmer – auch GmbH-Geschäftsführer – kann Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer grundsätzlich nicht als Werbungskosten abziehen. Ein un-
eingeschränkter Abzug ist nur zulässig, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und berufl ichen Betätigung bildet. Häusliches Arbeitszimmer 

ist das häusliche Büro, d. h. ein Arbeitsraum, der seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach in 
die häusliche Sphäre eingebunden und vorwiegend der Erledigung gedanklicher, schriftlicher und 
verwaltungstechnischer Arbeiten dient. 

1. Unbeschränkter Abzug von Aufwendungen für nicht typische häusliche Arbeitszimmer 

Nutzt ein Arbeitnehmer Räume zu berufl ichen Zwecken – die nicht dem Typus des häuslichen 
Arbeitszimmers zugeordnet werden können – sind die durch die berufl iche Nutzung veranlass-
ten Aufwendungen grundsätzlich uneingeschränkt als Werbungskosten bei der Einkommensteuer 
abziehbar. Das hat der Bundesfi nanzhof mit Urteil vom 26.3.2009 entschieden. 

Räumlichkeiten, die ihrer Ausstattung und Funktion nach nicht einem Büro entsprechen, sind 
auch dann nicht dem Typus des häuslichen Arbeitszimmers zuzuordnen, wenn sie ihrer Lage nach 
mit dem Wohnraum verbunden und deswegen in dessen häusliche Sphäre eingebunden sind. Dies 
trifft u. a. auf als Lager, Werkstatt, Arztpraxis oder Ausstellungsraum genutzte Räume zu.

Begehrt der Arbeitnehmer den Werbungskostenabzug für mehrere in seine häusliche Sphäre ein-
gebundene Räume, ist die Qualifi zierung als häusliches Arbeitszimmer für jeden Raum gesondert 
vorzunehmen, es sei denn, die Räume bilden eine funktionale Einheit.

2. Neuregelung zum häuslichen Arbeitszimmer verfassungswidrig? 

Das Finanzgericht Münster (FG) hält die ab dem Jahr 2007 geltende Regelung zum Abzug von 
Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszimmer wegen eines Verstoßes gegen den allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz – zumindest teilweise – für verfassungswidrig. Es hat daher mit Beschluss 
vom 8.5.2009 die Frage der Verfassungswidrigkeit der Regelung im Einkommensteuergesetz dem 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorgelegt.

Im Streitfall hatte das Finanzamt die vom Steuerpfl ichtigen – einem Lehrer – geltend gemach-
ten Werbungskosten für sein häusliches Arbeitszimmer unter Hinweis auf die ab 2007 geltende 
gesetzliche Neuregelung nicht anerkannt, weil hiernach Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer grundsätzlich nicht mehr abziehbar sind. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und berufl ichen Betätigung bildet. Da 
dies bei einem Lehrer nicht der Fall ist, scheidet nach der Neufassung des Gesetzes der Werbungs-
kostenabzug insgesamt aus, und zwar selbst dann, wenn für die Vor- und Nachbereitung des Un-
terrichts sowie die Klausurenkorrektur kein Arbeitsplatz an der Schule zur Verfügung steht. Bis zur 
Neufassung des Gesetzes konnten Arbeitnehmer, denen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
stand, immerhin Werbungskosten bis zu einem Betrag von 1.250 € absetzen.

Das FG hält die Neuregelung jedenfalls insoweit für verfassungswidrig, als sie die Berück-
sichtigung der Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer ausschließt, obwohl für die 
berufl iche oder betriebliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 

Anmerkung: Inwieweit diese Einschätzung des FG vor dem BVerfG Erfolg hat, sei dahingestellt. 
Betroffene Steuerpfl ichtige sollten mit Hinweis auf das beim BVerfG anhängige Verfahren Ein-
spruch einlegen und ein Ruhen des Verfahrens beantragen.
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Aufwendungen eines Steuerpfl ichtigen für ein häusliches Arbeitszimmer sind nach Auffassung 
des Bundesfi nanzhofs in seinem Beschluss vom 27.3.2009 nicht deshalb bei den Einkünften aus 
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Sozialversicherungsbeiträge 29.7.2009

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2009 = 1,62 %  1.7. – 31.12.2008 = 3,19 %  1.1. – 30.6.2008 = 3,32 %
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

April = 106,8; März = 106,8; Februar = 106,9; Januar = 106,3
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

Bitte beachten Sie, dass diese Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen können! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksich-
tigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Kapitalvermögen in voller Höhe abzuziehen, weil der Steuerpfl ichtige Anlageentscheidungen aus-
schließlich im Arbeitszimmer trifft.

Bei der Bestimmung des Mittelpunkts der gesamten betrieblichen oder berufl ichen Tätigkeit ist 
auch hier auf die gesamte der Erzielung von Einkünften dienende Tätigkeit des Steuerpfl ichtigen 
abzustellen.

Anmerkung: Auch der Kapitalanleger und Vermieter kann seine raumunabhängigen, erwerbsbe-
dingten Kosten für die Einrichtungsgegenstände des Arbeitszimmers absetzen.

4. Vermietung eines häuslichen Arbeitszimmers an den Arbeitgeber

Die Vermietung des häuslichen Arbeitszimmers durch den Arbeitnehmer – auch GmbH-Geschäfts-
führer – an seinen Arbeitgeber ermöglicht die steuerliche Berücksichtigung der Kosten des Ar-
beitszimmers im vollen Umfang im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Nutzung in erster Linie den betrieblichen Interessen des Arbeit-
gebers dient. Nutzt der Arbeitnehmer den Raum hingegen vorrangig im eigenen Interesse, sind die 
Zahlungen des Arbeitgebers nach Auffassung des Finanzgerichts München (FG) als zusätzlicher 
Arbeitslohn zu erfassen.

Ein starkes Indiz für die betriebliche Nutzung ist demnach, wenn der Arbeitgeber Räumlichkei-
ten zu gleichen Bedingungen auch von fremden Dritten, die nicht in einem Dienstverhältnis zu 
ihm stehen, anmieten würde. Die Mietzinsen müssen genau kalkuliert werden und angemessen 
sein. Eine schriftliche Vereinbarung mit dem Vermieter sollte erfolgen, ist aber keine zwingende 
Voraussetzung, da ein steuerlich anzuerkennendes Nutzungsverhältnis auch mündlich oder kon-
kludent begründet werden kann. 

Gegen das betriebliche Interesse an der Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers spricht, wenn 
dem Arbeitnehmer für die Erledigung der Arbeiten ein Arbeitsplatz am Betriebssitz zur Verfügung 
steht, den er unter zumutbaren Bedingungen, falls nötig auch außerhalb der üblichen Geschäfts-
zeiten, tatsächlich nutzen kann. Eine besonders sorgfältige Gestaltung ist bei der Vermietung des 
häuslichen Arbeitszimmers durch den Gesellschafter-Geschäftsführer an seine GmbH erforderlich. 
Hier besteht die Gefahr der ungewollten „Betriebsaufspaltung“.

Das Kurzarbeitergeld wird den Arbeitnehmern ohne Abzüge – wie Lohnsteuer oder 
Sozialversicherungsbeiträge – ausbezahlt. Allerdings unterliegt es sowie weitere 
Lohnersatzleistungen, wie z. B. das Arbeitslosengeld I, das Krankengeld oder das 
Übergangsgeld, dem Progressionsvorbehalt. 

All diese Sozialleistungen sind im Grunde steuerfrei, der Bezug führt aber zu einer Erhöhung des 
Steuersatzes, der auf die sonstigen Einnahmen des Steuerpfl ichtigen – bzw. bei Zusammenveran-
lagung auch seines Ehegatten – zur Anwendung kommt. Je höher die Einnahmen sind, umso höher 
ist auch die Steuerlast. Die Berechnung erfolgt erst im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung, 
also frühestens im Folgejahr. Ob eventuell eine getrennte Veranlagung Vorteile bringt, um die 
Nachbelastung zu minimieren, sollte geprüft werden. 

Anmerkung: Firmenchefs, die Kurzarbeit fahren müssen, sollten betroffene Mitarbeiter auf mög-
liche Steuernachzahlungen im kommenden Jahr hinweisen.
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